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Hinweis zum Umfang der Einlagensicherung 

Die ABK Allgemeine Beamten Bank AG (nachfolgend Bank genannt) ist dem Einlagensicherungsfonds des 
Bundesverbandes deutscher Banken e. V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
angeschlossen. 

Der Einlagensicherungsfonds sichert gemäß seinem Statut – vorbehaltlich der darin vorgesehenen 
Ausnahmen – Einlagen. Hierzu zählen: 

 Tagesgelder, 

 Festgelder, 

 Einlagen auf Sparbriefkonten, 

 Spareinlagen. 

Nicht gesichert werden unter anderem Verbindlichkeiten aus Inhaber- und Orderschuldver-
schreibungen, die zu den Eigenmitteln der Bank zählenden Einlagen (Einlagen stiller Gesellschafter) 
sowie Einlagen von Kreditinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
(CRR)*, Finanzinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 CRR, Wertpapierfirmen im Sinne des Art. 4 
Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG und Gebietskörperschaften. 

Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31.12.2019 20 %, bis zum 31.12.2024 15 % und ab 
dem 01.01.2025 8,75 % der Eigenmittel der Bank im Sinne von Art. 72 CRR. 

Die Sicherungsgrenze der Bank beträgt 7.995.00 EUR. 

Die Sicherungsgrenze, das Statut des Einlagensicherungsfonds sowie weitere Informationen zur 
Einlagensicherung können auch im Internet unter https://einlagensicherungsfonds.de abgefragt werden. 
Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird insbesondere auf § 6 des Statuts des Einlagen-
sicherungsfonds verwiesen. 

Nachfolgende Einschränkung gilt nicht für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen 

Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen Personen und rechtsfähigen Stiftungen werden 
nicht geschützt, wenn 

 es sich bei der Einlage um eine Verbindlichkeit aus einer Namensschuldverschreibung oder 
einem Schuldscheindarlehen handelt oder 

 die Laufzeit der Einlage mehr als 18 Monate beträgt. Auf Einlagen, die bereits vor dem 
01.01.2020 bestanden haben, findet die Laufzeitbeschränkung keine Anwendung. Nach dem 
31.12.2019 entfällt der Bestandsschutz nach vorstehendem Satz, sobald die betreffende Einlage 
fällig wird, gekündigt werden kann oder anderweitig zurückgefordert werden kann, oder wenn 
die Einlage im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht. 

Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem 01.10.2017 bestanden haben, werden nach 
Maßgabe und unter den Voraussetzungen der bis zum 01.10.2017 geltenden Regelungen des 
Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert. Nach dem 30.09.2017 entfällt der Bestandsschutz 
nach dem vorstehenden Satz, sobald die betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder 
anderweitig zurückgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- 
oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht. 

 

Berlin, 29.08.2022 

* Capital Requirements Regulation – Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 

Wertpapierfirmen 


